
  
Satzung der Kreisstadt Siegburg über eine Veränderu ngssperre im Siegburger 
Stadtzentrum, für den Bereich zwischen Tönnisbergst raße, Brandstraße und 
Wellenstraße (Entwurf, Stand: 26.01.2016) 
 

Der Rat der Stadt Siegburg hat in seiner Sitzung am ………..2016 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 
Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) - in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) – in der bei Erlass dieser 
Satzung geltenden Fassung – diese Satzung beschlossen: 

 
 
§ 1  Zu sichernde Planung 
 
Der städtische Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 16.09.2015 beschlossen, für das in § 2 
dieser Satzung bezeichnete Gebiet am nördlichen Rand des Siegburger Zentrum, zwischen 
Tönnisbergstraße, Brandstraße und Wellenstraße, den Bebauungsplan Nr. 47/2 aufzustellen. Zur 
Sicherung dieser Planung wird für die in § 2 aufgeführten Flurstücke eine Veränderungssperre 
erlassen.  
 
 
§ 2  Räumlicher Geltungsbereich 
 

 
 

Der räumliche Geltungsbereich 
der Veränderungssperre umfasst 
den mit schwarz gestrichelter 
Linie umrandeten Teil der 
Übersichtskarte. 

 
 
 

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf folgende Flurstücke:  
Gemarkung Siegburg, Flur 2, Flurstücke 2634, 2656, 2657, 2658, 2742, 3041, 3042, 3043, 3044, 
3045, 3430, 3501, 3502, 3741, 3742 3743, 3745, 3746, 4464, 5142, 5143, 5278, 5298, 5343 
(teilweise), 5457, 5458, 5459, 5640, 5848, 5864, 5865, 5866, 5925, 5926, 5929, 5962, 5963, 6051, 
6375, 6631 (teilweise), 7283, 7701, 7792, 7844, 7930, 8001 (teilweise), 8048, 8150 (ehemals 5795, 
5796, 5797, 5930, 5932), 8151 (ehemals 2320, 2348) und  
Gemarkung Siegburg, Flur 3, Flurstücke 86/3 (teilweise), 628/91, 631/91, 632/91, 945/86, 947/86, 
948/86, 994/91, 995/91, 996/91, 997/91 1033/91, 1034/91, 1035/91, 1036/91, 1037/91, 1648 
(teilweise), 2312, 2313, 2675 (teilweise), 2678 und 2679. 
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§ 3  Rechtswirkungen der Veränderungssperre 
 
(1)   In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich dürfen 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB (u.a. die Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung von baulichen Anlagen) nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden, 

2. erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der 
Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über die Ausnahme trifft 
die Stadt Siegburg. 
 
(3)   Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt 
hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden 
dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt. 
 
 
§ 4  Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Verände rungssperre 
 
(1)   Die Veränderungssperre tritt am Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Siegburg in 
Kraft. 
 
(2)   Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung 
rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens jedoch gemäß § 17 Abs. 1 BauGB nach Ablauf von 
zwei Jahren, gerechnet vom Tag der Bekanntmachung. Auf die Zweijahresfrist ist der seit der 
Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB abgelaufene 
Zeitraum anzurechnen.  
 
 
Hinweise 
 
(1)   Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre und 
die Vorschriften des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen. 
 

(2)  Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Siegburg vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 
Siegburg, den ……………...2016                                                                               
 
 
 
 
_____________________ 
(Franz Huhn) 
Bürgermeister 


